
Bitte nur diese Seite ausgefüllt an das BiBB senden Anlage C 

Stand: Februar 2016 

Name und Anschrift des Zuwendungsempfängers 

Name und Anschrift des Zuwendungsgebers 

Bundesinstitut für Berufsbildung 

AB 4.3, SOP-Digitalisierung 

Robert-Schuman-Platz 3 

53175 Bonn 

Betreff: Fördervorhaben im Sonderprogramm „ÜBS-Digitalisierung“ mit dem Titel 

Bezug: Ihre subventionsrechtlichen Hinweise (Stand Februar 2016) 

Mir / Uns ist die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 des Strafgesetzbuches be-
kannt. Ich / Wir habe(n) davon Kenntnis genommen, dass die in Anlage A Ihrer Hinweise auf-
geführten Tatsachen subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbu-
ches sind. 

Ferner ist mir / uns bekannt, dass ich / wir verpflichtet bin / sind, Ihnen unverzüglich alle Än-
derungen der in Nrn. 1-3 der Anlage A Ihrer Hinweise aufgeführten Tatsachen mitzuteilen. 
Derartige Änderungen sind gegenwärtig nicht gegeben. Von den besonderen Offenbarungs-
pflichten gemäß § 3 Subventionsgesetz in Verbindung mit Nrn. 1-3 der Anlage A Ihrer Hinweise 
habe(n) ich / wir Kenntnis genommen. 

Ort, Datum 

Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift(en) des Zuwendungsempfängers 

(Name(n) des / der Zeichnungsberechtigten in Druckbuchstaben) 

Bitte beachten Sie, dass die Zeichnung so zu erfolgen hat, wie dies für eine gerichtliche und außergerichtliche Vertretung erforderlich ist. Eine 
Erklärung zu subventionserheblichen Tatsachen gilt nicht als Geschäft der laufenden Verwaltung, wofür eventuell abweichende Zeichnungsre-
gelungen gelten. 



Stand: Februar 2016 

Subventionsrechtliche Hinweise 

Zuwendungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) für die Förderung von Digitalisie-
rung in überbetrieblichen Berufsbildungsstätten (ÜBS) und Kompetenzzentren stellen Sub-
ventionen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuchs (StGB) dar. Aus diesem Grund werden Sie an 
dieser Stelle ausdrücklich auf die Strafbarkeit im Falle des Subventionsbetruges hingewiesen. 

Die Einzelheiten der strafrechtlichen Regelung sind der Anlage B zu entnehmen. 

Gemäß § 2 des Subventionsgesetzes werden Ihnen hiermit auch diejenigen Tatsachen als sub-
ventionserheblich im Sinne des § 264 StGB bezeichnet, die 

1. nach dem Subventionszweck (Zweckbestimmung des Titels im Bundeshaushaltsplan),

2. den Rechtsvorschriften, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien über die Subventi-
onsvergabe sowie

3. den sonstigen Vergabevoraussetzungen

für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen einer 
Subvention (Zuwendung) oder eines Subventionsvorteils erheblich sind. 

Diese subventionserheblichen Tatsachen sind in der Anlage A aufgeführt. 

Vor Bewilligung einer Zuwendung muss Ihre Zusicherung eingeholt werden, dass Ihnen diese 
subventionserheblichen Tatsachen und die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 
StGB bekannt sind. Hierfür übersenden Sie die beigefügte Bestätigung (Anlage C) unterzeich-
net an die dort angegebene Anschrift des BIBB. 

Bitte übersenden Sie lediglich das mit der Bestätigung versehene Blatt (Seite 1 dieses 
Dokuments).
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Stand: Februar 2016 

Mitteilung gemäß § 2 Subventionsgesetz über die subventionserheblichen 
Tatsachen 

Als subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB werden folgende Tatsachen bezeichnet: 

1. Tatsachen, die für die Bewilligung und Gewährung einer Zuwendung erheblich sind

Hierunter fallen die Tatsachen:

a) zu den Rechtsverhältnissen des Antragstellers:

 Name des Antragstellers 

 Ausführende Stelle 

 Rechtsform des Antragstellers 

 Gesellschaftsrechtliche und vertragliche Beziehungen 

 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

b) in den Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Anhängen zum Jahresab-
schluss, Lageberichten sowie Geschäftsberichten, soweit sie von mir beson-
ders angefordert werden,

c) die Investitionen oder die Übersicht über die Finanzierung des Vorhabens
betreffen

d) in der Vorhabenbeschreibung zu

 Gesamtziel des Vorhabens, 

 wissenschaftliche und technische Arbeitsziele des Vorhabens, 

 bisherige Arbeiten des Antragstellers, 

 Verwertungsplan. 

2. Tatsachen, die für die Weitergewährung, Inanspruchnahme, das Belassen oder die
Rückforderung der Zuwendung von Bedeutung sind

Hierunter fallen diejenigen Tatsachen, die dem BIBB bei der Durchführung des För-
dervorhabens nach den Bestimmungen des Zuwendungsbescheides nebst Anlagen 
mitzuteilen sind. 

Subventionserheblich sind ferner die Tatsachen im Zwischennachweis und im Ver-
wendungsnachweis, die die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung be-
treffen. 
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3. Scheingeschäfte, Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten

Subventionserhebliche Tatsachen sind schließlich solche, die durch Scheingeschäfte 
oder Scheinhandlungen verdeckt werden, sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen 
unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit einer bean-
tragten Zuwendung (vgl. § 4 des Subventionsgesetzes).
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Stand: Februar 2016 

Auszug aus dem Strafgesetzbuch und dem Subventionsgesetz 

A) Strafgesetzbuch

§ 264 Subventionsbetrug

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. einer für die Bewilligung einer Subvention zuständigen Behörde oder einer ande-
ren in das Subventionsverfahren eingeschalteten Stelle oder Person (Subventi-
onsgeber) über subventionserhebliche Tatsachen für sich oder einen anderen un-
richtige oder unvollständige Angaben macht, die für ihn oder den anderen vorteil-
haft sind,

2. einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Rechtsvor-
schriften oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention be-
schränkt ist, entgegen der Verwendungsbeschränkung verwendet,

3. den Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschriften über die Subventions-
vergabe über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder

4. in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollständige Anga-
ben erlangte Bescheinigung über eine Subventionsberechtigung oder über sub-
ventionserhebliche Tatsachen gebraucht.

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter

1. aus grobem Eigennutz oder unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter
Belege für sich oder einen anderen eine nicht gerechtfertigte Subvention großen
Ausmaßes erlangt,

2. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht oder

3. die Mithilfe eines Amtsträgers ausnutzt, der seine Befugnisse oder seine Stellung
missbraucht.

(3) § 263 Abs. 5 gilt entsprechend.*)

(4) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 leichtfertig handelt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

*) § 263 Abs. 5: Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer den Betrug als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach den 
§§ 263 bis 264 oder 267 bis 269 verbunden hat, gewerbsmäßig begeht.
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(5) Nach den Absätzen 1 und 4 wird nicht bestraft, wer freiwillig verhindert, dass auf
Grund der Tat die Subvention gewährt wird. Wird die Subvention ohne Zutun des
Täters nicht gewährt, so wird er straflos, wenn er sich freiwillig und ernsthaft bemüht,
das Gewähren der Subvention zu verhindern.

(6) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen einer Straftat nach
den Absätzen 1 bis 3 kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden,
und die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, aberkennen (§ 45
Abs. 2). Gegenstände, auf die sich die Tat bezieht, können eingezogen werden; § 74a
ist anzuwenden.

(7) Subvention im Sinne dieser Vorschrift ist

1. eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach Bundes- oder Landesrecht an Betrie-
be oder Unternehmen, die wenigstens zum Teil

a) ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt wird und

b) der Förderung der Wirtschaft dienen soll;

2. eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften, die wenigstens zum Teil ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt
wird.

Betrieb oder Unternehmen im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 ist auch das öffentliche
Unternehmen.

(8) Subventionserheblich im Sinne des Absatzes 1 sind Tatsachen,

1. die durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes von dem Subventionsgeber als
subventionserheblich bezeichnet sind oder

2. von denen die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder
das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils gesetzlich abhängig
ist.

B) Subventionsgesetz

§ 3 Offenbarungspflicht bei der Inanspruchnahme von Subventionen

(1) Der Subventionsnehmer ist verpflichtet, dem Subventionsgeber unverzüglich alle
Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inan-
spruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils ent-
gegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvor-
teils erheblich sind. Besonders bestehende Pflichten zur Offenbarung bleiben unbe-
rührt.
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(2) Wer einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Gesetz oder
durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist, entge-
gen der Verwendungsbeschränkung verwenden will, hat dies rechtzeitig vorher dem
Subventionsgeber anzuzeigen.

§ 4 Scheingeschäfte, Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten

(1) Scheingeschäfte und Scheinhandlungen sind für die Bewilligung, Gewährung, Rück-
forderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Sub-
ventionsvorteils unerheblich. Wird durch ein Scheingeschäft oder eine Scheinhand-
lung ein anderer Sachverhalt verdeckt, so ist der verdeckte Sachverhalt für die Bewilli-
gung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen der Subven-
tion oder des Subventionsvorteils maßgebend.

(2) Die Bewilligung oder Gewährung einer Subvention oder eines Subventionsvorteils ist
ausgeschlossen, wenn im Zusammenhang mit einer beantragten Subvention ein
Rechtsgeschäft oder eine Handlung unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten
vorgenommen wird. Ein Missbrauch liegt vor, wenn jemand eine den gegebenen Tat-
sachen und Verhältnissen unangemessene Gestaltungsmöglichkeit benutzt, um eine
Subvention oder einen Subventionsvorteil für sich oder einen anderen in Anspruch
zu nehmen oder zu nutzen, obwohl dies dem Subventionszweck widerspricht. Dies
ist namentlich dann anzunehmen, wenn die förmlichen Voraussetzungen einer Sub-
vention oder eines Subventionsvorteils in einer dem Subventionszweck widerspre-
chenden Weise künstlich geschaffen werden.

§ 5 Herausgabe von Subventionsvorteilen

(1) Wer einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Gesetz oder
durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist, entge-
gen der Verwendungsbeschränkung verwendet und dadurch einen Vorteil erlangt,
hat diesen dem Subventionsgeber herauszugeben.

(2) Für den Umfang der Herausgabe gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend. Auf
den Wegfall der Bereicherung kann sich der Herausgabepflichtige nicht berufen, so-
weit er die Verwendungsbeschränkung kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit
nicht kannte.

(3) Besonders bestehende Verpflichtungen zur Herausgabe bleiben unberührt.


